
192 Literarısche Umschau

ersuche des Erzbischofs, das Kloster St axımın unterjochen. Dieser
amp bedingt fortan seiıne ellung Kaiser un aps

Die Richtigkeit des VON Schl gezeichneten Bıldes des Investiturpolitikers
Bruno VOIN Irier dürfte kaum bezweifeln sein, beurteilte ih doch sein
französischer Zeitgenosse, uger VonNn S{ enis, 1m wesentlichen gleich: als
eleganten, eredten Dıplomaten, der in deutlichem Gegensatz stan der
‚„Kriegspartel‘‘ ofe eiINrIC. Brunos politische ittel Lir=-
kunden, welche die Ansprüche rechtlich fundieren ollten Für die Fälschung
ist nNiIC. verantwortlich machen. DIie Stücke Aus Ravenna, dem
Hauptzentrum antıpapaler Strömungen in Italıen, nach Trier ekommen.
Es ist ein Verdienst Sch.s, die Beziehungen zwischen Ravenna und Trier,
zweier in ihren Ambitionen RKRom gegenüber sich gleichender Städte,
besonders sorgfältig untersucht en Zu eit geht erftf. jedoch, Wenn
mit auc annımmt, der SOß. Tractatus de Investitura sel ine Instru  10N
Brunos für eine Gesandtscha: nach Rom 1m a  re 1109 Die arın enthal-
ene scharien Angriffe die Gregorlaner lassen sich mıiıt dem VOoO  = erTl.
sSsons gezeigten konzilianten, höflich-diplomatischen Charakter Brunos nıC
gut vereinbaren. Urchaus zutreifend cheint uns jedoch die Feststellung
des ert. sein, daß die „konservativ-antirömische Gesinnung‘‘ des raktats
dem Geiste Brunos entspricht. In dieser Beziehung hatte Bruno einen Ge-
sinnungsgenossen in IvoO Von artres, der Bruno Von TIrier als einem
Höherstehenden chaute. Die stolze Haltung des rierers Rom gegenüber
Versuc ert. auch Aaus Geschichte un TIradition der heraus CI-
klären. Der Schilderung des geschichtsbildenden rierer Milieus 1en die
breit angelegte Einleitung. ine derartige Auffassung der Trierer Geschichte
ist urchaus gerechtfertigt, Wenn auch Trier NIC. viel VOT den übrigen
rheinischen Metropolen voraushatte, WIe ert glaubt. Der Haltung Brunos
entsprechend ist seine orge das St Eucharius-Kloster in Tiiers dem

Leider ist aber die ‚„„Klosterpolitik“‘geistigen Zentrum des Erzbistums.
Brunos 1m übrigen kurz gekommen. er seinen Beziehungen St
Eucharius schildert ert noch in einem Exkurs, wI1e schon oben angedeutet
wurde, den amp: Brunos mit St Maximin In diesem Exkurs sind 1U
Tendenzen angedeutet, die Brunos Verhalten VOT em aus seinen territorial-
politischen Interessen heraus erkläaren wollen amı werden eCue otive
angetön un erhebt sich die rage, trıfft dies Nun für seline Re-
gierung oder ist die Zweiteilung seiner polıtischen Interessen einerseits
Reichspolitik, anderseits Territorialpolitik In der VON Schl betonten
Schärfe auirecC erhalten ? l1er liegen noch robleme, welche für
die endgültige Charakterisierung des Erzbischofs VON großer Bedeutung
sein können.

Die Darstellung Sch.s leidet einer gewissen Zerrissenheit. Wesentlich
dieser Arbeit aber ist die Methode SO entspringen einer ausgezeichneten

Untersuchung der Handschrift des gefälschten Privilegi um Maıius Leo 111
die wichtigen Erkenntnisse über die Bedeutun des Oosters ST Eucharius
für Bruno; ebenso bemerkenswert sind die Ausführungen über die erkun:
der Brüsseler Sammelhandschrift Sehr erfreulich ist ferner die Ver-
wertung der Heiligenviten, us denen namentlich für die apostolischen An-
sprüche Triers, nach dem Vorbilde Levisons, zahlreiche Anregungen g-
chöpft wurden iıne Methode, die namentlich H5C „globale Erfassung‘‘
der Codices sich hervortat, mu noch eine kleinerer Beobachtungen
bringen, die NIC. alle hier aufgezählt werden können. Solche Vorteile aber
wiegen die bel einer Erstlingsarbeit erklärlichen Mängel der Darstellung auf.
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ZUu entstehenden Landeshoheit. 155 Berlin 034 184
Das VOI jeher festgefügte tammesherzogtum der Bayern erfuhr nament-

ich 1Im autTte des Jahrhunderts {1IEC. das Aussterben zahlreicher Grafen-
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geschlechter eine bedeutende ärkung. Da die Bayernherzöge, 1im egen-
satz etwa den Habsburgern, ihr Hauptaugenmer Steis auf hre Stamm-
an gerichtet hatten, mu dort natürlicherweise eın wittelsbachisches
Kraftzentru entstehen, dem 1L1UT wenige wıderstehen vermochten
Namentlich die Klöster konnten nıchts die es beschattende acC
dieser weltlichen Territorialherren ausrichten. ine solche VOT em mMmac
politische Betrachtungswelse, weiche weniger den Erwerb bestimmter Rechte
für die Ausbildung der Landeshohe1i verantwortlich machen will, iırd VON
Fleischer verschiedentlic. mit ec stark unterstrichen Es sind dies
Feststellungen, welche schon VON JTe | — Tür die bischöflic passauischen
Eigenklöster un neuerdings auch VOIN Engelmann (Untersuchungen ZU!:
klösterlichen Verfassungsgeschichte in den Diözesen Magdeburg, eißen,
Merseburg un Zeitz-Naumburg, namentlıch für das Territorium
der Wettiner gemacht wurden. Dieser rein dynamische Werdegang der Landes-
hoheit in Bayern drängt sich einem besonders auf, wWwenn iINan 81 1est, wıie
die ofamter VOonNn Tegernsee den erzögen als Angriffspunkt in ihnhrem Be-
treben, die Klöster Jandsässig machen, adurc dienten, daß Ss1e mit Per-

besetzt wurden, welche für das Herzogtum völlig sicher 1, Freilich
cheint hier weniger das Hofamt VOII Bedeutung geEWESECH sein, als viel-
mehr die atsache, daß die JTegernseer bel deren Besetzung olchen wang
über sich ergehen lassen mußten

Einzig die Bistümer, die mit Ausnahme Freisings alle der Peripherie
des bayerischen Herzogtums agen, rachten cS fertig, hre landesherrlichen
Rechte ewanren Der Hauptkampf spielte sich el gewöhnlich die
en Domvogteien ab, bei welchen die Bischöfe mit wechselndem Erfolg

verhindern trachteten, daß s1e auf dem Lehenswege rblich wurden. ber
NIC. NUur die Domvogteien wurden VOIN den Bischöfen verteidigt, ondern
auch die nıederen Vogteien ihrer Eigenklöster, Von welchen besonders viele
durch das Erlöschen verschiedener Grafenfamilı:en 1im Jahrhundert
die ittelsbacher gelangt Dieses Bemühen des Episkopats, möglichst
alle Hoheitsrechte ehalten, rklärt ert. daraus, daß die ischo{ife der
eigenen Landeshoheit sämtliche Kräfte zuwenden wollten

Der Ausgang der bischöflichen Auseinandersetzungen mit dem erzog-
tum War je nach Lage und TO der istumer sehr verschieden. Das schon
eher in den schwäbischen reIls gehörende usgburg konnte SC  1e  1C
größere Erfolge buchen, als das dem Kraftzentrum Oberbayerns nähergelegene
Regensburg. Besonders heftig der amp natürlıch Freising. Den
SC der Streitigkeiten eten überall erträge, die MmMeIs ZUTr Zeit des
Interregnums abgeschlossen wurden. Diese erträge Kompromisse,

denen sich die Herzöge Urc. ihre schlechte Finanzlage, diıe ischo{ife hin-
gewöhnlıch Urc die NeUu entstandenen Spannungen ischen ihnen

und den Bürgern ihnrer Städte PEZWUNSCII sahen Die Bischöfe hatten, wIe
ertf. meint, Hre den energischen Zugriff über hre Domvogteien die Landes-
hoheit über ihr geschlossenes Territorium gewahrt, während die Herzöge
Urc. Erwerb der gräflichen Rechte über den bischöflichen Streubesitz
diesen ihrem Territorium einzugliedern verstanden.

Wenn auch der Mac  or für die Ausbildung der Landeshoheit in
Bayern ausschlaggebend WAäTr, SC  1e das NIC. AauUS, daß auch hier diıe
endgültige Landeshoheit der Herzöge über die Klöster Urc den Erwerb
bestimmter Rechte maßgebend bedingt wurde. Es gelang s dem erzog-
tum, den Ostern den Weg ZU Blutgeric versperTen und diese auf eine
Hofmarkengerichtsbarkeit beschränken, die mit der Kriminalisierung des
Strafrechtes allmählich Bedeutung verlor. Um vorteilhafte WarTr s1e
allerdings für die Klöster ZunacAs in wirtschaftliıcher Beziehung. Diese VonN

Wohlhaupter Hoch- un Niedergericht in der mittelalterlichen erichts-
verfassung Bayerns, 253— 288 schon kurz ok1  erten orgänge wurden
VOon 1m speziellen für die oberbayerischen Klöster and eines fleißig
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gesammelten Quellenmaterials geprüft und bestätigt. en dem Erwerb
des Blutgerichts über die Klöster Wäal die Vogtei für die Ausbildung der Aan-
deshoheit VON NIC. geringer Bedeutung. Aus der en Vogtel, die ihren
gerichtlichen Charakter immer mehr verloren © bildete sich ine allge-
meine Schutzvogteil der Landesherren AauUS, weilche Verwandtschaft auiIwels
mit der besonders VON irsch efifonten allgemeinen kaiserlichen Vogtei
über die Zisterzienserklöster. Die Schutzvogtel kam den Ostern insofern
gelegen, als Ss1e 1m Notfall un wWwI1e oft mochte dies in den unruhigen Zeiten
des Jahrhunderts eintreten beim erzog WIT.  1IC. fanden, dem
erzog gestattete S1e aber königliche, päpstliche und bischöflich Klöster
einheitlich seinem Territoriıum einzugliedern. eıt. verfolgt hier eine Von
Tellenbach (Die bischöflic passauischen Eigenklöster, 195) veriochtene
ese, wobel eine ziemlic bedeutende Kontroverse dadurch entsteht, daß
Tellenbach das Defensorenamt ausdrücklich als unentgeltlic bezeichnet,
während ert. annımmt, daß die ruheren Gerichtsabgaben den Vogt in
solche für den Schutz umgewandelt werden. Den SC dieser Entwick-
lung bildet die rıenter Urkunde Ludwig des Bayern VON 1329, in welcher
dieser den landesherrlichen Schutz über sämtliche Klöster Bayerns De-
gründete.

ährend bei den älteren OÖstern galt, 1 einheitliche Gesetz-
gebung hre Landsässigkei estigen, konnten bel NeueTEN Gründungen der
ittelsbacher, die Von vorneherein ihrer Landeshoheit ıunterste 1,
andere Momente eher 1m ordergrun stehen. SO wurde die isterze Fürsten-
feld, eın typisches Jandsässiges Kloster, in erster Linie Aaus wirtschaftliıchen
Gründen errichtet. Hier en WIr mit einer für dıie ründung VON i
terzen gewöhnlichen Erscheinung tun on bedeutend früher stifteten
die Staufer Neuburg 1m sa ohl in erster Liniıe 24 der 1re die
erkannte landwirtschaftliche Geschicklichkeit der Zisterzienser erwarten-
den en Einkünfte Als typisch landsässiges Kloster esa ingegen Fürsten-
feld 11UT Hofmarkengerichtsbarkeit. Zum Schluß seiner Arbeit skizziert erTl.
die einzigartige Geschichte des Osters jerbel geht über 0C
Arbeıit über die ründung des Osters Nıc hinaus), welche zeigt, daß
dort, das landesherrliche Interesse erforderte, selbst vVon Ludwig
dem Bayern, dessen Hofmarkengesetzgebung den Ostfern eine are
Grenze für hre Entwicklung teckte, ein Kloster mıiıt der Jut-
gerichtsbarkeıit ausgestattet werden konnte War Vorposten Bayerns
1m Südwesten, seine Verfassung War der einer Komturel des Deutschen
Ordens angepaßt!

Wir versuchten hier lediglich die Hauptlinien dieser NIC. übermäßig
klar aufgebauten Arbeıt wiederzugeben. Eın ungeheures, 7U e1l kompila-
orisch angehäuftes aterı1a: steckt noch in den bisweilen reichlich lang aus-
gefallenen Anmerkungen. Auf alle hier aufgeworfenen Fragen TIHSC e1In-
zugehen, ist bel der begreiflichen Verschiedenheit der Auffassung auf diesem
schwierigen Gebiet, 1m Rahmen einer Besprechung NIC. möglich. eWl
über manche VO ert. ZU e1l aus der Literatur übernommene TIThesen
1e sich Streiten. Im allgemeinen muß iNan aber anerkennen, daß ertf
HTE keine Doktrin Verallgemeinerungen verleitet wurde, ondern überall
die Quellen sprechen 1eß Daß die rage nach den feineren reC  ichen Vor-
aussetzungen der Landeshoheit NIC. angeschnitten werden konnte, leg in
den bayerischen Verhältnissen begründet, der erzog reCcC eigentlich
prädestinierter Landesherr War und die rage nach dem endgültigen Herrscher
sich nNIC. wIıe 1im unendlich viel mehr zersplitterten südwestlichen
eutschland, erst nde des Mittelalters entschied

Zum Schluß se1 noch auf den Kxkurs I11 der besprochenen Arbeit Vel-
wiesen, der einen sehr verdienstvollen Überblick über die Gerichtsforme der
drei in den Diplomen Ludwig des Bayern bietet
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